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                      Verordnung zur Eindämmung der Ausbreitung des Coronavirus SARS-CoV-2 in der Freien und Hansestadt Hamburg (SARS-CoV-2-Eindämmungsverordnung – SARS-CoV-2-EindämmungsVO) vom 23. April 2021 Zuständige Behörden: BWI, BIS, Sozialbehörde, BSW, BSB, BWFGB, BUKEA, BKM, BVM, BJV Allgemeiner Hinweis: Ausnahmegenehmigungen sind nicht möglich, außer in den in der Verordnung vorgesehenen Fällen. Text der Verordnung                                          Auslegungshinweise Teil 1 Allgemeine Vorschriften §1 Zweck der Verordnung Diese Verordnung hat den Zweck, die Ausbreitung des Coronavirus-SARS-CoV-2 (Coronavirus) in der Freien und Hansestadt Hamburg einzudämmen, um hierdurch die Gesundheit und das Leben der Bürgerinnen und Bürger zu schützen und die Funktionsfähigkeit des Gesundheitswesens zu gewährleisten. (2) Im Anwendungsbereich des § 28b IfSG in der         Absatz 2 stellt das Verhältnis der Vorgaben der Verordnung zu jeweils geltenden Fassung findet diese                 den Regelungen in § 28b Infektionsschutzgesetz dar. Verordnung nur Anwendung, soweit § 28b IfSG keine oder keine abschließenden Regelungen trifft. Soweit diese Verordnung weitergehende          Was diese Verordnung strenger regelt als § 28b IfSG, gilt in Schutzmaßnahmen als § 28b IfSG enthält, gelten         Hamburg zusätzlich. diese ergänzend. 1
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                      §2 Begriffsbestimmungen (1) Öffentliche Orte im Sinne dieser Verordnung    Unter den Begriff des öffentlichen Ortes im Sinne dieser sind alle Orte, die für die Allgemeinheit geöffnet Verordnung fallen alle öffentlichen Wege, Straßen und Plätze. oder zugänglich sind.                              Daneben sind auch alle Orte erfasst, hinsichtlich derer für eine unbekannte Anzahl von Personen die Möglichkeit besteht, diese Orte aufzusuchen. Unschädlich ist es, wenn das Aufsuchen des Ortes an Bedingungen geknüpft ist (z.B. Eintrittsgeld). Sind jedoch die Personen, die den Ort aufsuchen können, durch besondere Beziehungen miteinander verbunden (z.B. Zugehörigkeit zu einem Verein oder einem Betrieb), so liegt kein öffentlicher Ort vor. Vom Begriff des öffentlichen Ortes sind sowohl solche im Freien als auch solche in geschlossenen Räumen umfasst. Entscheidend für die Beurteilung ist also allein, ob der Ort der Öffentlichkeit allgemein geöffnet und zugänglich ist; erfasst vom Anwendungsbereich der Regelungen, die an öffentlichen Orten gelten, wird daher auch der Aufenthalt beispielsweise in geöffneten Gaststätten oder Supermärkten. (2) Haushalt im Sinne dieser Verordnung ist jede   Eine Wohngemeinschaft (zwei oder mehr Personen, die keine Art von Wohnung, in der eine Person allein oder    Lebensgemeinschaft oder dergleichen bilden, mieten eine gemeinsam mit anderen Personen lebt.               Wohnung, um durch gemeinsames Wohnen und Wirtschaften Kosten zu sparen) ist im Sinne des § 2 Absatz 2 der Eindämmungsverordnung im Regelfall als ein Haushalt zu werten. Bei sogenannten Wohnunterkünften oder Wohnheimen ist grundsätzlich davon auszugehen, dass jeder zur persönlichen Nutzung zugewiesene Bereich beziehungsweise jede vermietete Einheit als ein gesonderter Haushalt zu betrachten ist. Dies gilt auch dann, wenn Gemeinschaftsräume wie Küche, Bad sowie Wohnräume der gemeinsamen Nutzung zugänglich sind. In diesen Fällen wird dringend empfohlen, dass Vermieter und Betreiber, im Rahmen des rechtlichen Möglichen, die Benutzung der Gemeinschaftsräume in Schutz- und Hygienekonzepten regeln sowie Besuchsregelungen treffen. Zu beachten sind die Sonderregelungen für Jugendarbeit in den §§ 25 und 4 Abs. 1 Nr. 9 EVO. Unter Beachtung des Schutzzwecks dieser Verordnung sowie der Vereinbarung in den Beschlüssen der Bundeskanzlerin mit den Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder gelten wie nach bisherigem Regelungsstand Ehegatten, Lebenspartnerinnen und Lebenspartner, Partnerinnen und Partner einer nichtehelichen 2
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                      Lebensgemeinschaft sowie Verlobte unabhängig vom Bestehen einer gemeinsamen Wohnung stets als Angehörige desselben Haushalts. Obdach- und Wohnungslose, die sich zu einer Schutz- und Unterstützungsgemeinschaft zusammengeschlossen haben und gemeinsam in einem Zelt- oder Schlaflager leben und schlafen, gelten als Angehörige desselben Haushalts. (3) Öffentlicher Personenverkehr im Sinne dieser   Unter den Begriff des öffentlichen Personenverkehrs fällt Verordnung sind alle Formen der gewerblichen       etwa der Verkehr mit dem öffentlichen Personennahverkehr, Beförderung von Personen zu Land und zu            dem öffentlichen Personenfernverkehr, bzw. mit Mietwagen, Wasser sowie der Aufenthalt von Nutzerinnen        Taxen oder Reisebussen. Um Verkehr mit Mietwagen handelt und Nutzern sowie Besucherinnen und Besuchern      es sich dann, wenn in einem Fahrzeug mit einer Fahrerin oder auf den zu den Verkehrsmitteln gehörenden          einem Fahrer Personen entgeltlich oder geschäftsmäßig Verkehrsanlagen (Bahnhöfe, Flugplätze,             befördert werden (§ 49 Absatz 4 Schiffsanlegestellen und Ähnliches).               Personenbeförderungsgesetz). Angemietete, selbst gefahrene Fahrzeuge (sogenannte „Leihwagen“) zählen nicht dazu. Der Flugverkehr ist nur insoweit erfasst, als es um den Aufenthalt von Fluggästen und Besucherinnen und Besuchern auf Flugplätzen mit gewerblichem Luftverkehr geht. Die Teilnahme am Flug ist hingegen nicht erfasst. Unter Verkehrsanlagen des öffentlichen Personenverkehrs fallen beispielsweise Bahnhöfe, Haltestellen und U- oder S- Bahnhöfe. Davon erfasst werden auch mit Bahnhöfen verbundene Bahnhofs- oder Vorhallen wie beispielsweise die Wandelhalle am Hauptbahnhof oder Zugänge zu den Bahnhöfen. Auch die unmittelbare Umgebung einer Bushaltestelle ist erfasst, sofern der dortige Aufenthalt in Verbindung mit der Nutzung des Verkehrsmittels steht. Das nur kurzfristige Durchqueren des Bereiches einer Bushaltestelle genügt nicht, wenn dem hierfür zu nutzenden Fußweg auch ohne die Bushaltestelle eine Verkehrsfunktion zukommt. Ebenfalls erfasst werden die zu den Verkehrsanlagen des Flughafens gehörenden Bereiche (beispielsweise Terminals, Plaza). (4) Veranstaltung im Sinne dieser Verordnung ist   Der Veranstaltungsbegriff ist weit zu verstehen. Als ein zeitlich begrenztes und geplantes Ereignis mit Veranstaltungen gelten beispielsweise bestimmte einer definierten Zielsetzung oder Absicht sowie   Kulturangebote wie Kino- oder Theateraufführungen oder mit thematischer, inhaltlicher Bindung oder        Sportwettkämpfe. Zweckbestimmung in der abgegrenzten Verantwortung einer Veranstalterin oder eines      Bei Zusammenkünften von Personengruppen, die § 3 Absatz 2 Veranstalters, einer Person, Organisation oder     Satz 2 Nummer 1 bis 3 unterfallen, liegt in der Regel keine Institution, an dem eine Gruppe von Menschen       Veranstaltung im Sinne dieser Verordnung vor. teilnimmt. Sogenannte „Balkonkonzerte“ oder andere Darbietungen, die auf Balkonen oder auf Flächen von Wohnanlagen im Freien stattfinden, fallen nicht unter den Begriff der Veranstaltung, wenn der Auftritt so organisiert ist, dass eine räumliche Zusammenkunft von einer Vielzahl von Menschen nicht stattfindet. Alleine das Zuhören durch Mieterinnen und 3
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                      Mietern auf den Balkonen stellt keine unerlaubte Zusammenkunft von Menschen dar. Im Rahmen dieser Auftritte darf es nicht zu untersagten Aufenthalten i.S.d. § 4 Absatz 2 kommen. Dies gilt auch für die Darbietenden selbst. Dies ist durch die organisierende Person sicherzustellen. Zu Balkonkonzerten in Wohneinrichtungen der Pflege, Kurzzeitpflegeeinrichtungen, Servicewohnanlagen gemäß § 2 Absatz 2 HmbWBG, Hospizen und ähnlichen Einrichtungen siehe § 30a. Dort gelten wegen der besonderen Bedeutung der sozialen und kulturellen Teilhabe dieser Gruppen erweiterte Regeln für die Darbietenden (bis zu 10 Personen) und gleichzeitig besondere Schutzmaßnahmen. Nicht dem Begriff der Veranstaltung im Sinne dieser Verordnung zuzuordnen ist der Verkauf von Ware durch Einzelpersonen oder Kleingruppen an einem Stand in sehr kleinem Rahmen, wie beispielsweise der Verkauf von gebrauchtem Kinderspielzeug durch Kinder auf einer Decke am Straßenrand. Gewerbliche Flohmärkte stellen Jahrmärkte dar, für die § 13 Absatz 1 eine speziellere Regelung trifft. Versammlungen gemäß § 10 sind keine Veranstaltungen im Sinne dieser Verordnung. 4
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                      Teil 2 Abstandsgebot und Kontaktbeschränkungen §3 Abstandsgebot (1) Jede Person ist aufgerufen, die körperlichen Kontakte zu anderen Personen als den Angehörigen des eigenen Haushalts auf ein absolut nötiges Minimum zu reduzieren, die aktuellen Empfehlungen der zuständigen öffentlichen Stellen zur Vermeidung der Übertragung des Coronavirus zu beachten und hierzu geeignete Hygienemaßnahmen einzuhalten. (2) Personen müssen an öffentlichen Orten           § 3 Absatz 2 gilt auch in den weiteren Teilen der Verordnung, zueinander einen Mindestabstand von 1,5             sofern ein öffentlicher Ort betroffen ist und keine Metern einhalten (Abstandsgebot). Das               abweichende Regelung getroffen wurde. Abstandsgebot gilt nicht 1.       für Angehörige eines gemeinsamen           Vergleichen Sie zur Begrifflichkeit des gemeinsamen Haushalts,                                          Haushalts die Definition in § 2 Absatz 2. Danach gelten Ehegatten, Lebenspartnerinnen und Lebenspartner, Partnerinnen und Partner einer nichtehelichen Lebensgemeinschaft sowie Verlobte unabhängig vom Bestehen einer gemeinsamen Wohnung und auch Obdach- und Wohnungslose, die sich zu einer Schutz- und Unterstützungsgemeinschaft zusammengeschlossen haben und gemeinsam in einem Zelt- oder Schlaflager leben und schlafen, als Personen, die in einem Haushalt leben. 2.       für Personen, zwischen denen ein           Das Abstandsgebot gilt nicht für Personen zwischen denen ein familienrechtliches Sorge- oder                     familienrechtliches Sorge- oder Umgangsrechtsverhältnis Umgangsrechtsverhältnis besteht oder                besteht. Diese Personen dürfen sich dementsprechend auch gemeinsam an öffentlichen Orten aufhalten. Ein Umgangsrechtsverhältnis besteht grundsätzlich zwischen minderjährigen Kindern und ihren Eltern gem. § 1684 Absatz 1 BGB. Daneben kommt auch ein Umgangsrecht zwischen minderjährigen Personen und anderen Personen in Betracht, insbesondere zu Großeltern und Geschwistern, vgl. §§ 1685, 1686a BGB. Der Aufenthalt an öffentlichen Orten von minderjährigen Personen mit Personen, die sich auf ein Umgangs- oder Sorgerecht berufen, kann, sofern der Vortrag schlüssig ist, ohne weitere Nachprüfungen toleriert und nicht geahndet werden. 3.       bei Zusammenkünften mit einer Person       Personen im Sinne der Nummern 1 und 2 dürfen sich mit eines weiteren Haushalts und deren Kindern bis      maximal einer weiteren Person aus einem zweiten Haushalt zur Vollendung des 14. Lebensjahres;                zu Zusammenkünften aller Art ohne Einhaltung des Abstandsgebotes treffen. Das ist so zu verstehen, dass sich 5
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                      Personen aus einem Haushalt mit Personen, zu denen ein familienrechtliches Sorge- oder Umgangsrechtsverhältnis besteht oder auch einer Person eines weiteren Haushalts, treffen können. Dabei genügt es an öffentlichen Orten, wenn das familienrechtliche Sorge- oder Umgangsrechtsverhältnis entweder zum Haushalt (Nummer 1) oder zur Einzelperson (Nummer 3) besteht. Kinder bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres werden nicht mitgezählt und dürfen die Person nach Absatz 2 Satz 2 Nummer 3 begleiten. Dies gilt zuhause, im Freien sowie an allen öffentlichen Orten (insbesondere an den in § 4 Absatz 1 Satz 1 Nummern 10-15 genannten). das Abstandsgebot gilt ferner nicht, wenn seine Kommt es an bestimmten Örtlichkeiten zu Einhaltung aus tatsächlichen oder rechtlichen Menschenansammlungen, im Rahmen derer der Gründen nicht möglich ist. Mindestabstand nicht mehr eingehalten wird (beispielsweise auf der Sternschanze vor Gaststätten und beim sogenannten Cornern), kann sich nicht darauf berufen werden, dass die Einhaltung des Mindestabstands aus tatsächlichen Gründen nicht möglich ist. Jede Person hat die tatsächliche Möglichkeit den Abstand einzuhalten, indem sie aus der Menschenansammlung heraustritt und gegebenenfalls die Örtlichkeit verlässt. 6
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                      § 3a Nächtliche Ausgangsbeschränkung (1) § 28b Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 IfSG ist mit Mit dieser Regelung wird die inzidenzabhängige der Maßgabe anzuwenden, dass der in § 28b Ausgangsbeschränkung nach der bundesrechtlichen Regelung Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 genannte Zeitraum um in § 28b Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 IfSG mit den folgenden 21 Uhr beginnt und § 28b Absatz 4 IfSG keine strengen Maßgaben berücksichtigt: Anwendung findet. Soweit die Maßnahmen nach § 28b Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 IfSG nach § 28b Absatz 2 IfSG außer Kraft sind, gelten die              Wenn in Hamburg die Bundesausgangsbeschränkung Vorgaben des Absatzes 2.                                 gilt (Vorrang des Bundesrechts), so gilt sie in Hamburg bereits ab 21 Uhr.   Die nach dem Bundesrecht in § 28b Absatz 4 vorgesehenen Ausnahmen von der Ausgangsbeschränkung für Versammlungen und Gottesdienste gelten in Hamburg nicht.   Tritt die Bundesausgangsbeschränkung nach § 28b Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 IfSG in Hamburg wegen Unterschreitung des 100er-Inzidenzwert nach RKI außer Kraft (§ 28b Absatz 2 IfSG), gilt in Hamburg die Ausgangsbeschränkung weiter und zwar ohne eine Kopplung an einen Inzidenzwert, bis der Senat / die Sozialbehörde diese durch Veränderung der Hamburgischen Verordnung aufhebt. (2) Der Aufenthalt von Personen außerhalb einer Wohnung oder einer Unterkunft und dem jeweils dazugehörigen befriedeten Besitztum ist von 21 Uhr bis 5 Uhr des Folgetags untersagt; dies gilt nicht für Aufenthalte, die folgenden Zwecken dienen: 1. der Abwendung einer Gefahr für Leib, Leben    Umfasst sind auch das Verlassen der Wohnung als Abwehr oder Eigentum, insbesondere eines                einer Gefahr für Leib oder Leben aufgrund häuslicher Gewalt medizinischen oder veterinärmedizinischen        sowie der Weg von Patientinnen und Patienten von und zur Notfalls oder anderer medizinisch                medizinischen Behandlung, die nicht zu verschieben ist. unaufschiebbarer Behandlungen, 2. der Berufsausübung im Sinne des Artikel 12 Absatz 1 des Grundgesetzes, soweit diese nicht   Die Berufsausübung umfasst auch den Weg von und zum gesondert eingeschränkt ist, der Ausübung des    Arbeitsplatz. Auch die Berufsausbildung ist von dieser Dienstes oder des Mandats im Sinne von § 4       Regelung umfasst. Absatz 1 Satz 1 Nummer 3, einschließlich der     Unter den Begriff der Berufsausübung fällt auch das Austragen Berichterstattung durch Vertreterinnen und       von Zeitungen oder das Ausliefern von Pizza durch Schüler, Vertreter von Presse, Rundfunk, Film und anderer Studenten und Rentner. Medien, 3. der Wahrnehmung des Sorge- und Umgangsrechts, 4. der unaufschiebbaren Betreuung unterstützungsbedürftiger Personen oder Minderjähriger oder der Begleitung Sterbender, 7
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                      Die Versorgung von Tieren erfasst beispielsweise die 5.  der Versorgung von Tieren, medizinische Versorgung, die Fütterung oder das Ausführen. Das Reiten eines Pferdes zählt nicht zur Tierversorgung. Eine Ausnahme kommt nach Absatz 2 in Betracht, wenn das Ausführen des Pferdes aus gesundheitlichen Gründen für das Tier erforderlich ist. 6. ähnlich gewichtigen und unabweisbaren Bei einer Ankunft oder Abreise im Fernverkehr am bzw. vom Zwecken oder                             Bahnhof oder Flughafen ist die direkte Nachhausefahrt bzw. die direkte Fahrt zum Bahnhof oder Flughafen auch nach 21.00 Uhr zulässig. Hierbei kann auch eine Abholung oder ein Bringen durch Freunde oder Verwandte einen unabweisbaren Zweck darstellen, wenn dies plausibel begründet wird (z.B. umfangreiches Gepäck, mobilitätseingeschränkte Personen). Zulässig ist auch der Aufenthalt im Bahnhof bei Wartezeiten auf Anschlussverbindungen. Notwendige Transitverkehre sind zulässig. Davon ist auf den Autobahnen grundsätzlich, auf Durchgangsstraßen auszugehen, wenn sonst deutlich längere Umfahrungsstrecken genutzt werden müssten. Die Rückfahrt nach Hause von einem gemäß der Kontaktbeschränkungen zulässigen Besuch bei Freunden / Bekannten oder Verwandten, die nicht unter die Ausnahmeregelungen der Ziffern 1-5 fallen, stellen keinen triftigen Grund nach Ziffer 6 dar. Diese muss vielmehr so geplant werden, dass die Rückkehr bis 21 Uhr erfolgt ist. Die Neuanmeldung von Versammlungen fällt nicht unter einen der in § 3a Absatz 2 HmbSARS-CoV-2-EindämmungsVO aufgeführten Ausnahmetatbestände, da ansonsten der Zweck der Regelung zur dringend erforderlichen Kontaktminimierung gefährdet würde und damit die Wirksamkeit der Regelung zur Eindämmung des Coronavirus erheblich verringert wäre. Die nächtliche Ausgangsbeschränkung dient der weiteren, dringend erforderlichen Reduktion von Kontakten – insbesondere im Hinblick auf die nach den bisherigen Erfahrungen besonders infektionsgefährdenden privaten Zusammenkünfte. Dieser Zweck wäre erheblich gefährdet, wenn die Ausgangsbeschränkung durch die Möglichkeit zur Anmeldung einer Versammlung umgangen werden könnte. Versammlungen führen aufgrund der hohen Teilnehmerzahlen zu einer deutlich erhöhten Mobilität und Bewegung im öffentlichen Raum, der durch die Ausgangsbeschränkung sowie umfassende weitere Maßnahmen der HmbSARS-CoV-2-EindämmungsVO gerade entgegengewirkt werden soll. Es kommt dabei auch nicht darauf an, dass Versammlungen aus Infektionsschutzsicht sowohl tagsüber als auch zur Nachtzeit sich nicht besonders unterscheiden. Werden jedoch 8
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                      Versammlungen zur Nachtzeit grundsätzlich ermöglicht, wird damit die Steuerungs- und Eindämmungswirkung der Ausgangsbeschränkung und somit der wesentliche Zweck der Regelung unterlaufen. Die Teilnahme an einer Versammlung ist auch nicht vergleichbar mit den § 3a Absatz 2 HmbSARS- CoV-2-EindämmungsVO normierten Ausnahmetatbeständen. Die Ausnahmetatbestände des § 3a HmbSARS-CoV-2- EindämmungsVO können in der Regel nur von Einzelpersonen wahrgenommen werden. Bei Versammlungen hingegen handelt es sich um große Personenmehrheiten, die zur Zeit der Ausgangsbeschränkung im öffentlichen Raum gerade verhindert werden sollen. Als ähnlich gewichtiger und unabweisbarer Zweck gilt auch Obdach- oder Wohnungslosigkeit. 7. zwischen 21 Uhr und 24 Uhr der im Freien    Eine Person darf sich allein – also unbegleitet – stattfindenden, allein ausgeübten körperlichen auch in der Zeit zwischen 21 Uhr und 24 Uhr Bewegung, nicht jedoch in Sportanlagen.        jederzeit an der frischen Luft bewegen (z.B. Fahrradfahren, Spazierengehen, Joggen). Nicht von diesem Aufenthaltszweck der körperlichen Bewegung sind darüber hinausgehende Zwecke erfasst, wie insbesondere das Aufsuchen anderer Haushalte und Örtlichkeiten und Verweilen an Örtlichkeiten, soweit diese nicht unter die Aufenthaltszwecke nach § 3a Absatz 2 Halbsatz 2 Nummern 1 bis 6 fallen. 9
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                      §4 Kontaktbeschränkung (1) Der gemeinsame Aufenthalt von Personen an       § 4 gilt auch in den weiteren Teilen der Verordnung, sofern öffentlichen Orten ist gestattet:                   ein öffentlicher Ort betroffen ist und keine abweichende Regelung getroffen wurde. 1. in den in § 3 Absatz 2 Satz 2 genannten Fällen, 2. für die Berufsausübung im Sinne des          Berufsausübung meint die Betätigung am Arbeitsplatz oder an Artikel 12 Absatz 1 des Grundgesetzes,     der Ausbildungs- oder Praktikumsstätte und umfasst auch die soweit diese nicht gesondert               berufliche Betätigung an anderen Orten, wie z.B. in eingeschränkt ist,                         angemieteten Besprechungsräumen. 3. für die Wahrnehmung der Aufgaben oder        Über diese Ausnahmeregelung wird sichergestellt, dass die für des Dienstes als Mitglied der              das Zusammenleben in der Stadt erforderlichen Bürgerschaft, als Mitglied des Senats, als Entscheidungen weiterhin getroffen werden können. Mitglied des Verfassungsgerichts, als Mitglied eines Verfassungsorgans des       Öffentlich-rechtliche Gremien sind in einer Rechtsnorm Bundes oder anderer Länder, als Beamtin    vorgesehene oder durch Beschluss gebildete Organe einer oder Beamter, als Richterin oder Richter,  öffentlich-rechtlichen Institution in der Regel mit als Mitglied einer Bezirksversammlung      Entscheidungs- oder Entscheidungsvorbereitungsfunktion. oder sonstiger öffentlich-rechtlicher Gremien, als Mitglied des diplomatischen   Die Ausschüsse der Bezirksversammlung stellen öffentlich- oder konsularischen Corps sowie für die    rechtliche Gremien im Sinne dieser Vorschrift dar. Wahrnehmung von Aufgaben im Öffentlichen Dienst oder als Organ der Rechtspflege, 4. im Rahmen der Mitwirkung bei der Bewältigung der aktuellen Infektionslage entsprechend der Mitwirkung beim Katastrophenschutz im Sinne von § 3 des Hamburgischen Katastrophenschutzgesetzes vom 16. Januar 1978 (HmbGVBl. S. 31), zuletzt geändert am 24. Januar 2020 (HmbGVBl. S. 90), 5. in Krankenhäusern, medizinischen oder        Der Begriff der Einrichtungen des Gesundheitswesens pflegerischen Einrichtungen, ärztlichen    umfasst alle Einrichtungen und Tätigkeiten, deren Hauptzweck Praxen, Einrichtungen der                  darin besteht, im weitesten Sinne der Gesundheit eines Anschlussheilbehandlung sowie sonstigen    einzelnen Menschen oder der Allgemeinheit zu dienen. Dies Einrichtungen des Gesundheitswesens,       umfasst Tätigkeiten, die die Beseitigung oder Besserung eines Einrichtungen von Leistungserbringern      krankhaften Zustandes oder die Pflege eines der Eingliederungshilfe sowie der Kinder-  pflegebedürftigen Menschen bezwecken oder die die und Jugendhilfe, Einrichtungen der         Gesundheit Einzelner oder der Allgemeinheit in anderer Weise Jugend- und Familienhilfe, sozialen Hilfs- vor unmittelbar drohenden Gefahren schützen. Damit werden und Beratungseinrichtungen sowie           z.B. Einrichtungen von Hebammen, Krankenschwestern / - veterinärmedizinischen Einrichtungen;      pflegern, Logopäden, Physiotherapeuten, Ärzten, Zahnärzten, soweit der Besuch nicht gesondert          Psychotherapeuten usw. erfasst. Die der Gesundheit dienende eingeschränkt ist,                         Tätigkeit muss den Hauptzweck der Einrichtung darstellen. 10
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